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Meldung nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/ 2004 
über Lebensmittelhygiene 

Wer Wildfleisch an den Endverbraucher und/oder an örtliche Betriebe des Einzelhandels oder Wildbret an 
Wildverarbeitungsbetriebe abgibt, hat sich bei der zuständigen Behörde zwecks Eintragung zu melden 1. 
Lebensmittelunternehmen sind alle Unternehmen, die eine mit der Gewinnung, Produktion, Verarbeitung und dem 
Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen und sich somit am wirtschaftlichen Warenverkehr 
beteiligen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Tätigkeit auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist oder nicht und ob sie 
öffentlich oder privat ist1. 

Art der Meldung  Anmeldung  Aktualisierung  Abmeldung 

Kontaktdaten der Jägerin / des Jägers  

Name:  Vorname:  

PLZ:  Ort:  

Straße:  Nr.  

Telefon:  Fax:  

Handy:  E-Mail:  

Angaben zu der Tätigkeit  

 Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen (in der Decke/ im Federkleid) an 
Endverbraucher oder Betriebe des örtlichen Einzelhandels1 

 Abgabe kleiner Mengen von Erzeugnissen (aus der Decke/ aus dem Federkleid u. ggf. zerwirkt) 
an Endverbraucher oder Betriebe des örtlichen Einzelhandels3 

 Abgabe an Wildhandels- oder Wildbearbeitungsbetriebe 

Angaben zu den Wildarten 

 Rotwild  Damwild  Rehwild 

 Wildschwein, Dachs, Sumpfbiber  Federwild  _________________ 

Angaben zur ggf. genutzten Wildkammer im Landkreis Uelzen 

Bezeichnung:  

PLZ: / Ort / 
ggf. Ortsteil:  

Straße / Nr.:  

Ansprechperson: 

 

Tel.: 

Erklärung  

Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift.  

 
 ____________________/_______________ 
 Ort / Datum 

 
_______________________________________ 
 Unterschrift des Inverkehrbringers 

 


